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Postulat
über die Abschaffung der periodischen
ersten Fahrzeugstellgebühr

eröffnet am 10. September 2013

Der Kanton Luzern wird aufgefordert, die periodische erste Fahrzeugstellgebühr
beim Strassenverkehrsamt abzuschaffen.

Begründung:
Jeder Fahrzeughalter bezahlt neben einer jährlichen Fahrzeugsteuer bei jeder perio-
dischen Kontrolle seines Fahrzeugs eine Gebühr (Fr. 53.– bis Fr. 213.–). Sofern das
Fahrzeug die erste ordentliche periodische Kontrolle nicht besteht, findet eine
zweite gebührenpflichtige Kontrolle statt.

Aus unserer Sicht sollten die Gebühren der ersten periodischen Kontrolle bereits
mit Entrichtung der Fahrzeugsteuer abgegolten sein. Die Notwendigkeit einer all-
fälligen zweiten Kontrolle hat in der Regel der Fahrzeughalter (mangelnde Instand-
stellung des Fahrzeugs) zu verantworten, was deren Gebührenpflichtigkeit klar
rechtfertigt. Entfiele die Gebühr der ersten ordentlichen periodischen Fahrzeug-
kontrolle, so würden sich die Fahrzeughalter entsprechend bemühen, ihr Fahrzeug
imVorfeld der ersten ordentlichen periodischen Kontrolle derart in Stand zu stellen,
sodass diese positiv verläuft und eine zweite Kontrolle nicht mehr nötig ist.

Da sich derVersand von Rechnungen (auch E-Rechnungen verursachenAufwand)
um einiges reduzieren würde, entfiele damit ein beachtlicher administrativerAufwand.
Dies würde für das Fahrzeugkontrollwesen des Strassenverkehrsamts des Kantons
Luzern eine enorme Effizienzsteigerung bedeuten.
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